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B Verordnungen,
Verfügungen und Bekanntmachungen 

der Bezirksregierung

189. Genehmigungsverfahren gemäß UVPG, für
den Erftverband; Blockheizwerk

Kläranlage Bergheim

Bezirksregierung Köln
54.2-3.1-15.0-(3.2)-2-A-348-Ner (zu 1488)

Köln, den 20. April 2015

Verfahren im Wasserrecht

Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung
nach § 3e des Gesetzes über die Umweltverträglichkeits-

prüfung (UVPG) in der geltenden Fassung der Bekannt-
machung vom 5. September 2001 (BGBl. S. 2350).

Der Erftverband, Am Erftverband 6, in 50126 Berg-
heim hat gemäß § 58 Absatz 2 des Landeswassergesetzes
(LWG) beantragt, die wasserrechtliche Genehmigung zur
Errichtung und den Betrieb eines Blockheizkraftwerks
auf dem Gelände der Kläranlage Bergheim-Kenten erteilt
zu bekommen.

In Anlage 1 des o. a. Gesetzes ist das genannte Vor-
haben unter Nr. 13.1.1 Abwasserbehandlungsanlagen
(organisch belastetes Abwasser von 9 000 kg/d oder mehr
biochemischen Sauerstoffbedarfs in fünf Tagen) aus-
gewiesen. Das Vorhaben ist UVP-pflichtig. Gem. § 3e
dieses Gesetzes besteht die Verpflichtung zur Durch-
führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung auch für
die Änderung oder Erweiterung eines Vorhabens, für das

Hinweis
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als solches bereits eine UVP-Pflicht besteht, wenn in der
Anlage 1 für Vorhaben der Spalte 1 angegebene Größen-
oder Leistungswerte durch die Änderung oder Erweite-
rung selbst erreicht oder überschritten werden oder eine
Vorprüfung des Einzelfalls im Sinne des § 3c Satz 1 und 3
ergibt, dass die Änderung oder Erweiterung erhebliche
nachteilige Umweltauswirkungen haben kann.

Nach Prüfung der Antragsunterlagen und unter Be-
achtung der genannten Kriterien der Anlage 2 des UVPG
wurde entschieden, dass die Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung entbehrlich ist, da keine
nachteiligen Auswirkungen auf UVP-relevante Schutz-
güter zu erwarten sind.

Diese Entscheidung wird hiermit gem. § 3a UVPG
bekannt gemacht.

Im Auftrag
gez. N e r l i c h

ABl. Reg. K 2015, S. 165

C Rechtsvorschriften und
Bekanntmachungen anderer Behörden

und Dienststellen
190. Aufgebot von Sparkassenbüchern

h i e r : Sparkasse Aachen

Zum Zwecke der Kraftloserklärung werden die ab-
handen gekommenen Sparkassenbücher der Sparkasse
Aachen zu folgenden Konten aufgeboten: Kontonum-
mer: 3073427712, 3071705184.

Der Inhaber der Urkunde wird aufgefordert, seine
Rechte unter Vorlage des Sparkassenbuches bis zum

16. Juli 2015

beim Vorstand der Sparkasse Aachen, Friedrich-Wil-
helm-Platz 1–4, 52062 Aachen, anzumelden, da andern-
falls das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Aachen, den 16. April 2015

Sparkasse Aachen
Der Vorstand

ABl. Reg. K 2015, S. 166

191. Aufgebot eines Sparkassenbuches
h i e r : Kreissparkasse Euskirchen

Das Sparkassenbuch mit der Kontonummer
3000574149 ausgestellt von der Kreissparkasse Euskir-
chen, ist abhanden gekommen.

Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert,
binnen drei Monaten seine Rechte unter Vorlage der Ur-
kunde bei der Kreissparkasse Euskirchen, Von-Siemens-
Straße 8, 53879 Euskirchen, anzumelden, da andernfalls
das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Euskirchen, den 22. April 2015

Kreissparkasse Euskirchen
Der Vorstand

ABl. Reg. K 2015, S. 166

192. Aufgebot eines Sparkassenbuches
h i e r : Kreissparkasse Euskirchen

Das Sparkassenbuch mit der Kontonummer
3000259170 ausgestellt von der Kreissparkasse Euskir-
chen, ist abhanden gekommen.

Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgehoben,
binnen drei Monaten seine Rechte unter Vorlage der Ur-
kunde bei der Kreissparkasse Euskirchen, anzumelden,
da andernfalls das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt
wird.

Euskirchen, den 22. April 2015

Kreissparkasse Euskirchen
Der Vorstand

ABl. Reg. K 2015, S. 166

193. Aufgebot eines Sparkassenbuches
h i e r : Kreissparkasse Euskirchen

Das Sparkassenbuch mit der Kontonummer
3000442230 ausgestellt von der Kreissparkasse Euskir-
chen ist abhanden gekommen.

Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert,
binnen drei Monaten seine Rechte unter Vorlage der Ur-
kunde bei der Kreissparkasse Euskirchen, Von-Siemens-
Straße 8, 53879 Euskirchen, anzumelden, da andernfalls
das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Euskirchen, den 16. April 2015

Kreissparkasse Euskirchen
Der Vorstand

ABl. Reg. K 2015, S. 166

194. Aufgebot eines Sparkassenbuches
h i e r : Kreissparkasse Euskirchen

Das Sparkassenbuch mit der Kontonummer
3000379283 ausgestellt von der Kreissparkasse Euskir-
chen ist abhanden gekommen.

Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert,
binnen drei Monaten seine Rechte unter Vorlage der Ur-
kunde bei der Kreissparkasse Euskirchen, Von-Siemens-
Straße 8, 53879 Euskirchen, anzumelden, da andernfalls
das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Euskirchen, den 16. April 2015

Kreissparkasse Euskirchen
Der Vorstand

ABl. Reg. K 2015, S. 166

195. Aufgebot eines Sparkassenbuches
h i e r : Kreissparkasse Euskirchen

Das Sparkassenbuch mit der Kontonummer
3000233324 ausgestellt von der Kreissparkasse Euskir-
chen ist abhanden gekommen.

Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert,
binnen drei Monaten seine Rechte unter Vorlage der Ur-
kunde bei der Kreissparkasse Euskirchen, Von-Siemens-
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Straße 8, 53879 Euskirchen, anzumelden, da andernfalls
das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Euskirchen, den 16. April 2015

Kreissparkasse Euskirchen
Der Vorstand

ABl. Reg. K 2015, S. 166

196. Aufgebot von Sparkassenbüchern
h i e r : Kreissparkasse Heinsberg

Auf Antrag werden folgende Sparkassenbücher mit
den Kontonummern 3400631481, 3423666589 und
3411062023, ausgestellt von der Kreissparkasse Heins-
berg, aufgeboten.

Der Inhaber der Sparkassenbücher werden aufgefor-
dert, binnen drei Monaten ihre Rechte unter Vorlage der
Sparkassenbücher anzumelden, da andernfalls die Spar-
kassenbücher für kraftlos erklärt werden.

Erkelenz, den 20. April 2015

Kreissparkasse Heinsberg
Der Vorstand

ABl. Reg. K 2015, S. 167

197. Kraftloserklärung von Sparkassenbüchern
h i e r : Sparkasse Aachen

Gemäß AVV zum Sparkassengesetz NRW werden
hiermit die Sparkassenbücher der Sparkasse Aachen zu
folgenden Konten für kraftlos erklärt: Kontonummer:
3070298926, 3072532652.

Aachen, den 22. April 2015

Sparkasse Aachen
Der Vorstand

ABl. Reg. K 2015, S. 167

198. Kraftloserklärung eines Sparkassenbuches
h i e r : Kreissparkasse Euskirchen

Das Sparkassenbuch mit der Kontonummer
3220023521 ausgestellt von der Kreissparkasse Eus-
kirchen, wird gemäß AVV zum Sparkassengesetz Teil 2
Abschnitt 6 für kraftlos erklärt.

Euskirchen, den 21. April 2015

Kreissparkasse Euskirchen
Der Vorstand

ABl. Reg. K 2015, S. 167

E Sonstige Mitteilungen
199. Liquidation

h i e r : Verein zur Förderung der Qualität in der
Sozialen Arbeit (FQS e.V.)

Der „Verein zur Förderung der Qualität in der Sozia-
len Arbeit (FQS e. V.)“ (VR 4630) Amtsgericht Aachen, 
ist aufgelöst. Seine Gläubiger werden aufgefordert, ihre
Ansprüche bei dem Liquidator anzumelden. Name und
Anschrift des Liquidators lauten: Jens Hick, Scheiben-
straße 14, 52070 Aachen.

Der Liquidator
ABl. Reg. K 2015, S. 167

200. Liquidation
h i e r : Fotopension e.V., Köln

Durch Beschluss der Mitgliederversammlung vom 
19. Oktober 2014 wurde der Verein Fotopension e. V.,
Amtsgericht Köln (VR 17538), aufgelöst.

Etwaige Gläubiger werden gebeten, ihre Ansprüche 
bei der Liquidatorin Ute Behrend, Jessestraße 21, 50823
Köln, anzumelden.

Die Liquidatorin
ABl. Reg. K 2015, S. 167

201. Liquidation
h i e r : Weltbrücke e.V.

Der Verein Weltbrücke e. V. (VR 3453, AG Aachen),
Schervierstraße 40, 52066 Aachen ist aufgelöst. Seine
Gläubiger werden aufgefordert, ihre Ansprüche bei den
Liquidatoren anzumelden. Die Liquidatoren sind Inge
Leciou, Schervierstraße 40, 52066 Aachen und Irene
Meuser, Aachener Straße 135, 52076 Aachen.

Die Liquidatorinnen
ABl. Reg. K 2015, S. 167

202. Literaturhinweis

Krämer, Erwin: Zuwendungsrecht – Zuwendungs-
praxis. Textsammlung, Kommentar und Rechtspre-
chungssammlung. 118. Ergänzungslieferung

Heidelberg: Deckers Verlag 2015. 118. Lfg. Stand:
April 2015, 238 S., 81,99 €. Die vielfältigen und kom-
plexen haushaltsrechtlichen Bestimmungen für staatliche
Zuwendungen werden mit der Ergänzungslieferung wie-
der aktualisiert.

ABl. Reg. K 2015, S. 167
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